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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1953

Norm

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Nur bei abweichender Beweiswürdigung ist die Wiederholung der Beweisaufnahme durch das Berufungsgericht

erforderlich, nicht aber dann, wenn die Feststellungen des Erstgerichtes vom Berufungsgericht als unbedenklich

übernommen wurden (vgl Entscheidung vom 11.11.1908, Slg 4379).
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